
 
 
 
Maklereinzelauftrag  
 
Vertragsparteien/Vertragsgegenstand 
 
Der Kunde  
 
Name, Vorname: ___________________________________________ 
 
Anschrift:  ___________________________________________  
 
beauftragt den Makler*  
 
__________________ 
*Bitte nennen Sie uns den von Ihnen  

gewünschten Makler  unseres Hauses   

 
 
 
 
   
mit der Vermittlung/Betreuung der Versicherung/en:  
 

Sparte Gesellschaft Spezifikation/Nr. Beginn/Laufzeit Beitrag 

     

     

     

     

Ggf. Beiblatt verwenden 

 
� Ich wünsche eine weitergehende Analyse/Beratung auch für andere, nicht vom Makler 

vermittelte Versicherungsverträge 
� Ich wünsche eine umfassende, alle Risikobereiche betreffende Beratung und Analyse;  

Ich übertrage hierzu alle bestehenden Versicherungs-, Bauspar-, und Anlageverträge in 
die Betreuung des Maklers (hierzu bitte alle bestehenden Verträge angeben) 

 
Pflichten des Maklers  
 
Der Makler stützt seinen Rat auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung, soweit im Ein-
zelfall nicht etwas anderes vereinbart wird. 
 
Der Makler wirkt insbesondere bei der Verwaltung, Betreuung und Erfüllung des Versicherungsvertra-
ges, z. B. im Schadensfall, im Rahmen der Maklervollmacht mit. 
 
Maklervergütung 
 
Die Leistungen des Versicherungsmaklers werden durch die vom Versicherer zu tragende Courtage 
abgegolten; sie ist Bestandteil der Versicherungsprämie.  
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Risikoänderungen 
 
Vertrags- und risikorelevante Änderungen hat der Kunde dem Makler unverzüglich anzuzeigen. 
 
Kündigung 
 
Der Maklervertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Kunden jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist schriftlich gekündigt werden. Der Makler kann den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat schriftlich kündigen. 
 
Haftung 
 
Der Makler erfüllt seine Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die Haftung 
für die Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten ist auf eine Million Euro beschränkt, es sei denn, der 
Makler hat seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt. 
Eine Haftung für bestehende, nicht von diesem vermittelte Verträge übernimmt der Makler erst nach 
Übertragung der Betreuung und ausreichender Möglichkeit der Vertrags-, Bedarfs- und Risikoprüfung. 
 
Verjährung 
 
Ansprüche auf Schadensersatz verjähren nach drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Kunde Kenntnis von den Anspruch begründen-
den Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte 
erlangen müssen. Im Einzelfall weitergehende Verjährungsvorschriften des BGB bleiben unberührt. 
 

_______________________ 
Ort,Datum  

 
____________________________    ___________________________ 
Unterschrift (Kunde)       Makler 
      
Datenschutzeinwilligung  
 

Der Kunde willigt ein, dass seine Daten zur Vertragsvermittlung und/oder der Vertragsdurchführung, die zur Erfüllung der Mak-

lertätigkeit notwendig sind, an nachstehende Dritte übermittelt werden dürfen: 

 

� Versicherer und deren Bevollmächtige (z.B. Assekuradeure) 

� Rückversicherer  

� Sozialversicherungsträger 

� Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften 

� Bausparkassen 

� Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften 

� Kooperations-, Service- und Verbundpartner 

� Untervermittler 

� Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 

� Versicherungs-Ombudsmänner 

� Rechtsnachfolger 

 

Die Übermittlung personenbezogener Gesundheitsdaten ist nur zulässig, soweit die Kenntnis der Daten für die Beurteilung des 

zu versichernden Risikos oder der Leistungspflicht erforderlich ist.  

 
_________________________      
Unterschrift Kunde 



 
 
 
 
 
 
 
 
        
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
________ _____________________ 
 
 
 
 
 
Maklervollmacht 
 
 
Hiermit erteilt der/die im Anschriftenfeld Genannte/n dem Versicherungsmakler (oder seinem Rechts-
nachfolger/in) die Vollmacht, in seinem Namen 
 
� Versicherungsverträge abzuschließen, zu ändern oder zu kündigen 
� Erklärungen, Anzeigen und Informationen zu Versicherungsverträgen abzugeben o der ent-

gegenzunehmen, 
� bei der Schadensabwicklung für vom Versicherungsmakler vermittelte oder betreute Versicherun-

gen mitzuwirken, 
� Zahlungen aus Abrechnungen oder Schadenabwicklungen entgegenzunehmen, 
� Auskünfte bei Sozialversicherungsträgern einzuholen und  
� Untervollmachten zur Vertragsbetreuung (z.B. an Maklerpools und Servicegesellschaften) auszu-

stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Vollmachtgeber/in 
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